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besseren Bewirthschastnug der Privativaldungen , Seiten des Finanz -

Ministeriums bereitwillig entsprochen , wenn es irgend mit der Rücksicht
aus den Dienst vereinbar ist .

Vll . Das Jagdwesen .

I . Jagdgel
'
etzgelmiig .

Das Jagdrecht ist Ausfluß des Grundeigenthums , das Recht zur
selbstständigen Ausübung der Jagd aber gewissen Beschränkungen unter¬

worfen , die theils in dem Umfange und der Lage der Grundstücke be¬

gründet , theils aber davon abhängig sind , ob mit dem betreffenden
Grundbesitz schon vor dem Jahre 1849 das Jagdrecht verbunden war .

Gegenstand des Jagdrechtes sind alle diejenigen herrenlosen und
in ungezühmtem Zustande lebenden Säugethiere und Bügel , die bisher
in hiesigen Landen als zur Jagd gehörig angesehen worden sind .

Zur Jagdberechtigung gehört das Befugniß , die Nester wilder Böge !

zu zerstören und die Eier und Jungen derselben auszunehme » , ingleichen
verendetes Wild , sowie abgeworfene Hirschstangen , innerhalb der Wild

bahn sich anzueignen .

Berfolgung angeschossenen Wildes auf fremdes Jagdrevier (Jagd -

solge ) ist nicht gestattet .

Es findet im Allgemeinen eine Schonzeit statt und zwar für das
Edel - und Dammwild vom 15 . April bis mit 15 . Juli , für die wilden
Enten vom I . April bis mit 39 . Juni und für das übrige Wild vom
l . Februar bis mit 31 . August . Für Raubthiere und Schwarzwild , in¬

gleichen für Zugvögcl , welche im Inlands nicht nisten , besteht keinerlei

Schon - und Hegezeit . Ebenso sind die in Wildgärten gehegten oder

sonst in geschlossenen Räumen gehaltenen jagdbaren Thiere , innerhalb
trerselben , ingleichen in Fasanerien die Fasanen , von den Bestimmungen
über die Schon - und . Hegezeit ausgenommen .

Auch ist das Abschießen der Hähne von Aucr , Birk und Hasel -

wild , ingleichen der Schnepfen in der Zeit vom I . März bis niit l 5 . Mai
und das Einsammeln von Kiebitz -

, Enten und Möveneiern zu jeder
Zeit gestattet .



Die hierauf , sowie überhaupt auf die Ausübung der Jagd bezüg¬

lichen gesetzlichen Bestimmungen sind in dem Gesetze vom 1 . December

1804 , Gesetz und Verordnungsblatt Nr . 149 enthalten .

2 . -Von den Sstmlsjagde » .

Hiernach bestehen Staatsjagden in der Hauptsache nur in den

Staatsforstrevieren , da dem Staatsfiscus außerdem nur noch die Jagd

auf den zu den Staatsgütern ( Kammergütern ) gehörigen und auf den

wenigen Fluren zustehet , wo demselben das Jagdbefugniß auf fremdem
Grund und Boden zurückgegeben worden ist , ohne abgelöst worden zu
sei » . Wo es jedoch zu Erhaltung eines angemessenen Wildstandes wün -

schenswerth erschien und keine uuverhältnißmäßig hohen Pachtgelder ge¬
fordert wurden , wurde bisher auch die Jagd auf den innerhalb der

Waldungen gelegenen oder an diese angrenzenden Fluren für den Staats

siscus erpachtet . Die Verwaltung der Staatsjagden bildete zeither die

Regel . Neuerlich ist aber in Folge ständischen Antrages beschlossen worden ,
die fiskalischen Jagdreviere , insoweit es nicht bereits geschehen und in

soweit dieselben nicht zu dem Allerhöchsten Jagdverguügen dienen sollen ,
an die Forstbeamten , und zwar vorzugsweise au die betreffenden Revier

Verwalter zu verpachten .

Auf einen : Theil der für das Allerhöchste Jagdvergnügen bestimmten

Staatsforstreviere ist die Jagd zu diesem Behufe an die Köuigl . Civilliste

verpachtet , so wie denn für diesen Zweck auch in einigen Theilen des

Landes Privatjagdreviere von derselben erpachtet sind , die von dem zunächst

wohnenden Staatsforstrevierpersonal mit verwaltet und beaufsichtigt werden .
Das auf den nicht verpachteten fiskalischen Jagdrevieren erlegte

Wildpret wird aus freier Hand entweder von den Revierverwaltungen

sogleich selbst erkauft oder an die Oberforstmeistereieu abgeliefert und

von diesen entweder an Ort und Stelle verwerthet oder an das zur

Zeit noch in Dresden bestehende , zur Versorgung der Hofküche und der

Residenz eingerichtete Jägdproviauthaus eingeliefert , dessen Aufhebung

jedoch nach erfolgter Verpachtung des größeren Theiles der fiskalischen

Jagdreviere mit der Zeit beabsichtigt wird . Für die Verkaufspreise be

stehet eine , auch von dem Jägdprovianthause zu gewährende Taxe , deren

Sätze jedoch nur als Minimalpreise gelten und bleibt eine höhere Ver¬

werthung dem pflichtmäßigen Ermessen der betreffenden Beamten überlassen .



Der Aufbruch vom Roth , Schwarz und Rehwildpret gebort dem -

jenigcn , der das Stück erlegt oder dem Revierverwalter ebenso wie die

Bälge vom Raubzeug . Für die übrigen Wildgattnngen werden Schieß

gebühren gewährt .

In schneereichen nud harte » Wintern wird das Wildprct gefütterte
Die Beilage unter ll . enthält eine Uebersicht des auf den Staats

jagdrevieren , einschließlich der von der Königl . Civilliste crpachteten Jagd¬
reviere , in den drei Jahren 1800 - 1802 erlangten Witdpretcs .

VUl . Gesammt- Natural- und Geld - Ertrug.
Die Beilage unter .1 . enthält eine Uebersicht der gesammten Wirth -

schastsergebnisse in den zehn Jahren 1854/1803 , aus welchen Folgendes
hervorzuheben ist .

Das Gesammtareal der Staatswaldnngen , einschließlich des Richt -

holzbodens , vermehrte sich von

275,,430 Acker im Jahre 185,4 auf

2d5,340 - - - 18 «>3 .
Dabei stieg der Ratural Etat von

217,485 » Mft . Hell . Derbholz o,03 Hilft . per Acker auf
201,120 - 1,00 Hilft , por Acker

und den Rntzholzausfall von

41 °
/o auf

/ g .
Der Werth der geschlagenen Hölzer , welcher im Jahre 185,4

1,523000 Thlr . - - —

betrug und sich für die Master Hell . Derbholz einschließlich des ausge¬
fallenen Reißig und Stockholzes a >si

5, Thlr . 17 Ngr . 2 Pf .

berechnete , stieg im Jahre >803 auf den Betrag von

2,240246 Thlr . - - — -

wobei auf die Master Hell . Derbholz
7 Thlr . 2 Rgr . 5, Pf .

entfällt .

Die Gesammt Brutto Einnahme aber erhöhte sich in derselben Zeit von

1,504000 Thlr . — - — - auf

2,337105 Thlr . — - — -
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